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BEGRÜNDUNG

zum

iinder 1an II des Bebauun lanes "An KelLerhäuschen" der orts inde Nußbach

l. Alleemeínes

Der Ortsgeneinderat Nußbach hat in seiner Sitzrurg am 31. August t979 beschlossen,
den änderungspLan I zum Teilbebauungeplan t'Am KeLlerhäuschen", genehmigt nit Ver-
fügung dee Landratsamtes -Untere Bauaufsichtsbehörde- KuseL vom 1.6.1971,
Az.z 610-07 Ku-Nußbach la, neu zu fassen.
Mit de¡r linderungsplan II zurn Bebauungsplan "Am KeLlerhäuschen" r¡urden die

Grundstücksgrenzen enteprechend der inzwischen durchgeführten Vermeesungen
und der Baulandumlegung geändert.
Die pl.anungsrechtl.ichen Festset,zungen sínd dergestalt, überarbeitet worden, daß
die Baulinien aufgehoben r¡nd die Baugrenzen eowíe die überbaubaren FLächen neu
fest,gesetzt r¡urden. Ebenso sind die Firstrichtungen freigestelLt.
Die Gestaltungsvorschriften insbesondere hinsichtLich der Dachneigungen und
der Kniestöcke eind den heutigen Erforder¡issen angepaßÈ worden. hleiterhin
entf¿illt der am Grundst,ück Plan-Nr, 2755/6 eingepLante l.lendehamner. Außerdem
hat die Ortsgemeinde gerräß Gemeinderatebeschluß vom 28.2.198O, die Straßen-
führung í¡¡ Bereich des Gerneíndeplatzes dahingehend geändert, daß die Er-
sehließungsstraße nicht direkt in die Hohlstraße eínmündet, sondern in díe
bestehende Zufahrt zur SchuLe; deren Eínmündung iet ent,sprechend verbreitert
q¡orden. Durch diese änderung der Straßenführung konnte ein weiterer Bauplat,z
ausgewiesen werden.

Bei den Bebauungsplan handelt es sich nach $ 4 Baunut,zungsverordnung um ein
allgemeines t'lohngebiet (WA) in offener Bauweise. Die Bebauung wird zweige-
schoßig aLs Höchstrnaß gestattet.

2. Fläche

Das Bebauungsgebiet umfaßt ca. 3r4O ha nit 29 Bauplätzen und ca. 40 l.Iohnein-
heiten, von denen noch 12 Bauplätze mit ca. 16 Wohneinheiten zu bebauen sind.
In díeser Fläche ist ein Schulgrundstück von O,3O03 ha nit einem Grundschul-
gebäude und einer Schulturnhal.Le enthal-ten. '

3. Übereinstí¡mung mit den Zíelen des regionalen Raumordnungsplanes, der Nahbe-
reichsunt,ersuchunq unã des F1äc hennut,zungspLanes

Der Bebauungsplan Íst in Übereinstimung nit den Ziel.en des regionalen Raum-
ordnungsplanes l^Iestpfalz sowie der Nahbereichsuntersuchung für die Verbands-
geneinde trlolfstein und des daraus entwíckel.ten Ent¡¡urf des gemeínsannn FLächen-
nutzt¡ngspLanes der Verbands geneinde l.Iolfstein aus gearbei tet r¡orden.

4. 0rdnung des Grund und Bodene

Die erforderliche Bodenordnung im Bereich dee Bebauungsgebietes ist bereíts
im trIege einer gesetzlichen BauLandumlegtrng durchgeführt.

5. ErschLießung des Bebauungsgebietes

Innerhalb des Bebauungsgebietes Íet díe Schulst,raße bereits vol1 erschlogsen.
Die Erschließungsanlagen (Straße, StraßenbeLeuchtung, KanaLisatíon und Í.lasser)
sind bereits entsprechend den Erforderniesen der Bebauung und des Verkehrs
benutzbar hergestellt. Für diese Anlagen sínd bereits die Erschließungsbeiträge
erhoben.
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Die übrige Straße ttAm Kellerhäuschen" íst nur zum Teil erschlossen. Die
restlichen ErschließungsarbeiÈen (St,raße, St,raßenbeLeuchtung, Kanal- und
I,Iaseerleitungen) sollen noch in diesem Jahr ausgeführt ¡uerden.

Die überschlägigen Kosten dieser Erschließungsmaßnah¡nen betragen :

a) Herstellung der Straße

b) Herstellrurg der Straßenbel.euchtungsanlage

c) Verlegung der Abr¡asserleitungen (Iknalisation)
d) Verlegung der Wasserleitungen

Er schl ie ßungskost,en ins gesamE

C8.

Câ¡

ca.

Cêr

l20.o0o,-- DM

lo.oo0,-- DM

40.OO0,-- DM

25.000,-- DM

ca. l95.O0Or-- DM
B-== 
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Zur Deckung dieses Aufwandes werden von den Eigentümern der ín Frage komnenden
Grundstücke Beiträge nach den jeweils gel-tenden Beitragssatzungen erhoben, das
sind z.Zt.:
a) für die Straße nít Gehwegen und Straßenbeleuchtung t 90 7"

b) für die lGnalÍsation (Kanalbaubeiträge) z 70 Z

c) fär die Wasserleitung (Wasserleitungsbeitråige): 70 7"

Zur Finanzierung des G€Í¡eindeanteiLs in Höhe von ca. l3.O0Or-- DM für die
St,raßenhersteLlung sol1 ein Darlehen aufgenomen werden.

Auch die auf die Verbandsgeneinde l,IoLfsteÍn entfallenden anteilígen Kosten
in Höhe von ca. t9.5OOr-- DM für díe Verlegung der KanaLisations- und l.lasser-
leítungen werden nít Darlehen fínanzíett.

Nußbach, den 30. JuLi l98O
Ortsgemeinde Nußbach:
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